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ÖFFENTLICHE BESCHLUSSVORLAGE
Amt/Eigenbetrieb:
30        Rechtsamt

Beteiligt:
32        Fachbereich Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Betreff:
Genehmigung der Eilentscheidung des Haupt- und Finanzausschusses gemäß § 60 
Abs. 1 S. 1 GO NRW über die "Änderung der Satzung für die Durchführung von 
Bürgerentscheiden vom 21. September 2000, in der Fassung des II. Nachtrages 
vom 11. Mai 2005"

Beratungsfolge:
17.02.2022 Rat der Stadt Hagen

Beschlussfassung:
Rat der Stadt Hagen

Beschlussvorschlag:

Der Rat der Stadt genehmigt die Eilentscheidung (Vorlage 0161/2022) gemäß § 60 
Abs. 1 S. 1 GO NRW.
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Kurzfassung

entfällt

Begründung

Der Rat der Stadt genehmigt die Eilentscheidung (Vorlage 0161/2022) gemäß § 60 
Abs. 1 S. 1 GO NRW. Die Eilbedürftigkeit ist in der genannten Vorlage erörtert. Sie 
liegt als Anlage bei. Die Eilentscheidung wurde durch den Haupt- und 
Finanzausschuss in seiner Sitzung am 03.02.2022 getroffen.

Inklusion von Menschen mit Behinderung
Belange von Menschen mit Behinderung
X sind betroffen (hierzu ist eine kurze Erläuterung abzugeben)

Kurzerläuterung:
Siehe § 4 Abs. 2 Nr. 1 der Satzung

Auswirkungen auf den Klimaschutz und die Klimafolgenanpassung
X keine Auswirkungen (o)

Finanzielle Auswirkungen
X Es entstehen weder finanzielle noch personelle Auswirkungen.

gez. gez.
Erik O. Schulz
Oberbürgermeister 

Sebastian Arlt
Beigeordneter



Drucksachennummer:
0173/2022

Seite 3 Datum:
09.02.2022

Verfügung / Unterschriften
Veröffentlichung

Ja
Nein, gesperrt bis einschließlich

Oberbürgermeister

Gesehen:

Erster Beigeordneter 
und Stadtkämmerer Stadtsyndikus Beigeordnete/r

Die Betriebsleitung
Amt/Eigenbetrieb: Gegenzeichen:
30

Beschlussausfertigungen sind zu übersenden an:
Amt/Eigenbetrieb: Anzahl:
30 1











Anlage  
 
III. Nachtrag zur Satzung für die Durchführung von Bürgerentscheiden vom 21.09.2000  
 
Auf Grund von § 7 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen –  
GO NRW – in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW S. 666), 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. September 2020 (GV. NRW. S. 916) in Verbindung 
mit § 1 der Verordnung über die Durchführung von Bürgerbegehren und Bürgerentscheiden –  
BürgerentscheidDVO – vom 10. Juli 2004 (GV NRW S. 383), zuletzt geändert durch 
Verordnung vom 30. Juni 2020 (GV. NRW. S. 702) hat der Haupt- und Finanzausschuss der 
Stadt Hagen am 03.02.2022 folgenden III. Nachtrag zur Satzung für die Durchführung von  
Bürgerentscheiden vom 21.09.2000 in der Fassung des II. Nachtrages vom 11. Mai 2005  
beschlossen:  
 
  
Artikel I  
 
§ 4 Abs. 2 Nr. 1 wird ersatzlos gestrichen. Die Aufzählung (2.) vor § 4 Abs. 2 Nr. 2 wird  
gestrichen. § 4 Abs. 2 der Satzung erhält danach folgende Fassung:  
 
§ 4 Abstimmberechtigung  
 
(2) Von der Abstimmungsberechtigung ausgeschlossen ist, wer infolge Richterspruchs in der  
Bundesrepublik Deutschland das Wahlrecht nicht besitzt.  
 
  
Artikel II  
 
§ 11 Abs. 4 wird wie folgt neu gefasst:  
 
§ 11 Stimmabgabe  
 
(4) Der Abstimmende kann seine Stimme nur persönlich abgeben. Ein Abstimmender, der des  
Lesens unkundig oder aufgrund einer Behinderung an der Abgabe seiner Stimme gehindert 
ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf 
technische Hilfe bei der Kundgabe einer vom Abstimmenden selbst getroffenen und 
geäußerten Wahlentscheidung beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter 
missbräuchlicher Einflussnahme erfolgt, die die selbstbestimmte Willensbildung oder 
Entscheidung des Abstimmenden ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenskonflikt der 
Hilfsperson besteht. Die Hilfsperson ist zur Geheimhaltung der Kenntnisse verpflichtet, die 
sie bei der Hilfeleistung von der Abstimmung einer anderen Person erlangt hat. Blinde oder  
sehbeeinträchtigte Abstimmende können sich zur Kennzeichnung des Stimmzettels auch  
einer Stimmzettelschablone bedienen.  
  
 
Artikel III  
 
Dieser Nachtrag tritt mit dem Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.  
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